
Zur Drucksache Nr. 0155/2018/DS liegt allen Ausschussmitgliedern die Neufassung der An-
lage 2 (Vorentwurf Strukturkonzept) zum Austausch vor (Anlage 3). 
 
Frau Bühse bittet darum, die Aspekte „grüner, leiser, sauberer“ sowie Barrierefreiheit und 
eine Abtrennung zur Landesunterkunft in einen möglichen Wettbewerb einfließen zu lassen. 
 
Herr Krampfer stellt die Vorlage zur Abstimmung. 
 
Beschluss: 

1. Für das das Gebiet der ehemaligen Scholtz-Kaserne südlich des Landesamtes für Auslän-
derangelegenheiten, westlich der Kleingartenanlage „Am Haart“, nördlich der Wohnbe-
bauung an der Leddinstraße, östlich der Störstraße und südöstlich der Frankenstraße im 
Stadtteil Stadtmitte ist ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) 
aufzustellen. Der Bebauungsplan soll der Entwicklung eines attraktiven Wohnquartiers 
dienen. 

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
3. Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die vo-

raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet 
werden. 

 
4. Die in ihren Aufgabenbereichen berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange sind 

über die Planung zu unterrichten und zur Äußerung auch in Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzu-
fordern. 

 
5. Es ist eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach den Richtlinien der Stadt Neumüns-

ter durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 10 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltung: 0 
 
Endg. entsch. Stelle: Planungs- und Umweltausschuss 
 
 


